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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.04.1975

Norm

ABGB §833 A

WEG §4

Rechtssatz

Miteigentümer einer Liegenschaft, die nicht bereits Wohnungseigentümer sind, sind grundsätzlich nicht verp8ichtet,

der Begründung von Wohnungseigentum zuzustimmen; es steht vielmehr im freien Belieben der einzelnen

Miteigentümer, ob sie von der Möglichkeit, die das Gesetz bietet, Gebrauch machen wollen.
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